
AUSBILDUNG ZUR 

VERANTWORTLICHEN PERSON
gem. § 26 Abs. 6 AWG 2002 idgF. 
inkl. Aufbaumodul zur rückbaukundigen Person 

Die Veranstaltung wird in Kooperation 

mit dem WIFI Wien durchgeführt. 

Sammlung & Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen



AUSBILDUNG ZUR VERANTWORTLICHEN PERSON

www.bauakademie.co.at

ZIELGRUPPE
Baumeister/ -innen

Erdbauer/ -innen

Abbruchunternehmen

Abfalltransporteure

Planer/ -innen

Architekten/ -innen

Baumanager/ -innen

Bauaufsichten

Angehende gewerbsmäßige Sammler und Behandler

von nicht gefährlichen Abfällen

ZIEL
Wird die Tätigkeit der Sammlung und Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen oder Asbestzement nicht von einer 

natürlichen Person ausgeübt, ist eine verantwortliche Person namhaft zu machen, welche die Verlässlichkeit und die 

fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse aufzuweisen hat . Bei dieser Ausbildung werden gesetzlich erforderliche 

Grundlagen und das Wissen zur Wahrung der Tätigkeiten als verantwortliche Person gem. § 26 Abs. 6 AWG 2002 idgF., 

speziell für Betriebe und Personen im Bauwesen, geschult. Die Verpflichtungen und die Vorgaben bei Entsorgungs - u. 

Verwertungstätigkeiten werden sowohl in betrieblichen als auch in projektbezogenen Bereichen des Bauwesens 

dargestellt und erläutert. Es werden Maßnahmen und rechtliche Vorgaben in praktischer und dokumentarischer 

Hinsicht geschildert und deren Umsetzung geschult . Nach Absolvierung der Ausbildung können Sie die Kenntnisse und 

Fähigkeiten einer verantwortlichen Person gem. § 26 Abs. 6 AWG 2002 idgF. nachweisen sowie die tägliche Praxis einer 

verantwortlichen Person im Bauwesen bewältigen. Somit erlangen Sie eine Erlaubnis zur Sammlung/Behandlung von 

Abfällen gem. § 24a AWG 2002 idgF.. Ein weiterer Punkt ist die Schulung der geltenden Rechtslagen und  

Anwendungsbereiche speziell für die Baupraxis und den Baubetrieb. Eine selbstkritische Eigenkontrolle der 

betrieblichen und projektiven Situation ist der Anstoß zur Adaptierung der eigenen, bestehenden Systematik auf Stand 

der Rechtslage .

INHALT
GRUNDAUSBILDUNG

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Abfallwirtschaftsgesetz 2002 idgF. / Abfallnachweisverordnung 2012 idgF.

Abfallbilanzverordnung 2009 idgF. / Abfallverzeichnisverordnung 2008 idgF.

Deponieverordnung 2008 idgF. / Bundesabfallwirtschaftsplan 2017

Altlastensanierungsgesetz idgF.

Recycling -Baustoff -VO idgF.

Projektspezifische Gesetze (GewO, WRG , NSchG , MinroG )

Die Registrierung, Wartung und Eintragungen im EDM / ZAReg-Portal

Grundlagen in Bezug auf Abfallbilanzierungen

SCHWERPUNKTAUSBILDUNG

ENTSORGUNG (DEPONIERUNG)

Praxisbezogene Entsorgung von Abfällen aus Bau - und Abbruchmaßnahmen

Notwendigkeiten hinsichtlich Grundlagen

Dokumentarische Notwendigkeiten

Stufenweise Ablaufdarstellung einer fach - und sachgerechten Vorgehensweise

Art und Weise der Dokumentation und Nachweisführung bei Entsorgungen

Gesetzliche Rahmenverpflichtungen (Abfallbilanzverordnung)

Begriffserläuterungen im Hinblick auf Dokumentationen in Verbindung mit Praxisbeispielen

Rechtliche Verpflichtungen von Unternehmen bei Entsorgungen entsprechend der Abfallrecht -Gesetzgebung

Querverweis auf das Altlastensanierungsgesetz idgF. (ALSAG) im Zuge von Entsorgungen

Sanktionen beim Verstoß gegen das ALSAG in Form von Praxisbeispielen



WIEDERVERWENDUNG (VERWERTUNG)

Stufenweise Ablaufdarstellung einer fach - und sachgerechten Verwertung von Bodenaushubmaterialien

Art und Weise der Dokumentation und Nachweisführung bei Verwertungen

Gesetzliche Rahmenverpflichtungen

Begriffserläuterungen im Hinblick auf Dokumentationen ( Praxisbeispiele)

Darstellung von bestehenden Grenzwerten und Mengenschwellen

Bürokratische Verpflichtungen von Unternehmen bei Verwertungen

VERWERTUNGSORIENTIERTER RÜCKBAU

(RÜCKBAUKUNDIGE PERSON)

Besonderheiten im Rahmen von Bau - und Abbrucharbeiten

Geltungsbereich der Recycling -Baustoffverordnung idgF.

Teilfachbereich für die Ausübung der Tätigkeiten einer rückbaukundigen Person

Abbrucharbeiten gem. ÖNORM B2251 / Recycling -Baustoff -VO idgF.

ÖNORM B3151: Rückbau von Bauwerken als Standardabbruchmethode

Dokumentation und Nachweisführung

Recycling von Abfällen aus Bau - und Abbrucharbeiten

Qualitätssicherung von Recycling -Baustoffen

CE-Konformität gem. EU-Bauprodukte -VO idgF.

VORTRAGENDER
Bernhard Radinger, brconTrust GmbH

ABSCHLUSS
Schriftliche und mündliche kommissionelle Prüfung (separater Termin ).

AUSBILDUNG ZUR VERANTWORTLICHEN PERSON

www.bauakademie.co.at



VOR/ZUNAME Geburtsdatum

Straße PLZ/Wohnort

Email Telefon

FIRMA

Kontaktperson

Straße PLZ/Ort

Email Telefon

ANMELDUNG
g JA, ich melde mich für folgende Veranstaltung an:

AUSBILDUNG ZUR VERANTWORTLICHEN PERSON
gem. Ä26 Abs. 6 AWG 2002 idgF. inkl. Aufbaumodul zur 

rückbaukundigen Person

g Kurs-Nr. 51674 018: 01., 02. und 03.10.2018 8.00 ð17.00 Uhr
Prüfung: 18.10.2018   9.00 ð10.00 Uhr

g Kurs-Nr. 51674 028: 11., 12. und 13.02.2019 8.00 ð17.00 Uhr

Prüfung : 28.02.2019   9.00 ð10.00 Uhr

Anmeldung
per Email: office@bauakademie.co.at
per Fax: 02236 52773
per Post: BAUAkademie Wien, Laxenburgerstr . 28, 2353 Guntramsdorf 

RECHNUNG SENDEN AN:  ÃPRIVATE ADRESSE ÃFIRMEN ADRESSE

AUSBILDUNG ZUR VERANTWORTLICHEN PERSON
gem. Ä26 Abs. 6 AWG 2002 idgF. 

inkl. Aufbaumodul zur rückbaukundigen Person

Der Verein BAUAkademie Wien gilt umsatzsteuerlich nicht als Unternehmer. Die Preise beinhalten daher keine Umsatzsteuer. Die 

Kursadministration erfolgt durch das WIFI Wien. Es gelten die AGB des WIFI Wien in der letztgültigen Fassung, einzusehen unte r: 

www.wifiwien.at/agb. 

Datum/Unterschrift:

www.bauakademie.co.at


